
 

 

 

 

„Selbstbestimmt Leben“ Behinderter Köln e.V. 
Pohlmanstraße 13, 50735 Köln 
Vereinsregister Köln 
Registernummer VR 6155  

 

Gesetzesmaterialien 

 

§ 13 SGB XII: Leistungen für Einrichtungen, Vorrang anderer Leistungen 

(1) 1Die Leistungen können entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalles 
für die Deckung des Bedarfs außerhalb von Einrichtungen (ambulante Leistun-
gen), für teilstationäre oder stationäre Einrichtungen (teilstationäre oder stati-
onäre Leistungen) erbracht werden. 2Vorrang haben ambulante Leistungen vor 
teilstationären und stationären Leistungen sowie teilstationäre vor stationären 
Leistungen. 3Der Vorrang der ambulanten Leistung gilt nicht, wenn eine Leis-
tung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und eine ambulante 
Leistung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. 4Bei der Ent-
scheidung ist zunächst die Zumutbarkeit zu prüfen. 5Dabei sind die persönli-
chen, familiären und örtlichen Umstände angemessen zu berücksichtigen. 6Bei 
Unzumutbarkeit ist ein Kostenvergleich nicht vorzunehmen. 

(2) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 sind alle Einrichtungen, die der 
Pflege, der Behandlung oder sonstigen nach diesem Buch zu deckenden Bedar-
fe oder der Erziehung dienen. 

§ 104 SGB IX (BTHG): Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalles 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonder-
heit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen 
Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist 
auch die Wohnform zu würdigen. Sie werden so lange geleistet, wie die Teilha-
beziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121) erreichbar sind. 

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung der Leis-
tung richten, ist zu entsprechen, soweit sie angemessen sind. Die Wünsche der 
Leistungsberechtigten gelten nicht als angemessen, 

1. wenn und soweit die Höhe der Kosten der gewünschten Leistung die Hö-
he der Kosten für eine vergleichbare Leistung von Leistungserbringern, 
mit denen eine Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht, unverhältnismäßig 
übersteigt und 

2. wenn der Bedarf nach der Besonderheit des Einzelfalles durch die ver-
gleichbare Leistung gedeckt werden kann. 
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(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst die Zumutbarkeit einer 
von den Wünschen des Leistungsberechtigten abweichenden Leistung zu prü-
fen. Dabei sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände einschließ-
lich der gewünschten Wohnform angemessen zu berücksichtigen. Kommt da-
nach ein Wohnen außerhalb von besonderen Wohnformen in Betracht, ist die-
ser Wohnform der Vorzug zu geben, wenn dies von der leistungsberechtigten 
Person gewünscht wird. Soweit die leistungsberechtigte Person dies wünscht, 
sind in diesem Fall die im Zusammenhang mit dem Wohnen stehenden Assis-
tenzleistungen nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 im Bereich der Gestaltung sozi-
aler Beziehungen und der persönlichen Lebensplanung nicht gemeinsam zu er-
bringen nach § 116 Absatz 2 Nummer 1. Bei Unzumutbarkeit einer abweichen-
den Leistungsgestaltung ist ein Kostenvergleich nicht vorzunehmen. 

[…] 
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